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Verbindung mit § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG

Dem Paul-Ehrlich-Institut ist auf Antrag vom 21. August 2020 mit 
nachfolgendem Bescheid nach § 9 Abs. 3 des Gesetzes zur Re-
gelung der Gentechnik (GenTG) am 16. September 2020 die Ge-
nehmigung erteilt worden, in einer bereits genehmigten gentech-
nischen Anlage der Sicherheitsstufe 3, eine weitere gentechni-
sche Arbeit der Sicherheitsstufe 3 durchzuführen. 

Nach § 12 Abs. 1 der Verordnung über Antrags- und Anmelde-
unterlagen und über Genehmigungs- und Anmeldeverfahren nach 
dem Gentechnikgesetz (Gentechnik-Ver fahrensverordnung – 
GenTVfV) und § 10 Abs. 7 und 8 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) wird die Genehmigung hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Eine Ausfertigung des genannten Bescheides ist vom Tage nach 
der Bekanntmachung an zwei Wochen beim Regierungspräsidium 
Gießen, Abteilung Umwelt, Marburger Straße 91, 35396 Gießen, 
Zimmer 701, zu den üblichen Dienstzeiten zur Einsicht ausgelegt. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber 
Dritten als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Genehmi-
gungsbescheid und seine Begründung bis zum Ablauf der Klage-
frist beim Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, Mar-
burger Straße 91, 35396 Gießen, von den Beteiligten schriftlich 
angefordert werden.

Der verfügende Teil der Genehmigung regelt:

1. Das Vorhaben des Paul-Ehrlich-Instituts, Paul-Ehrlich-Straße 51-
59, 63225 Langen – im Folgenden Betreiber genannt – gerich-
tet auf die Durchführung einer weiteren gentechnischen Arbeit 
der Sicherheitsstufe 3 in der gentechnischen Anlage PEI13 auf 
dem Grundstück in 63225 Langen, Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 
Az.: 32-GT/53o 06.05.02G-PEI11/93 wird nach Maßgabe der in 
Abschnitt II. aufgeführten Unterlagen und der in Abschnitt III. ent-
haltenen Nebenbestimmungen genehmigt.

1.1 Die Genehmigung berechtigt zur Durchführung der gentechni-
schen Arbeit mit dem Thema

„Belastung gegen COVID-19 geimpfter, transgener Mäuse 
mit Maus-adaptiertem rekombinanten SARS-CoV-2 MA“ 
(PEI S3 Projekt Nr. 18 in vitro und in vivo)

unter Verwendung der folgenden

Empfängerorganismen:

 – etablierte Primaten-Zelllinien wie Vero und Vero E6

 – transgene Mäuse mit homozygoten funktionalen knockout 
des Interferonrezeptors 1 (IFNAR-/--Mäuse)

IFNAR-/--Mäuse mit einer Insertion des humanen CD46-Gens

GVO:

 – rekombinante, replikationskompetente Masernviren, abge-
leitet von Masernvirus-Impfstämmen wie Edmonston-NSe, 
Moraten und Schwarz ggf. mit zusätzlichen Marker- oder 
Reportergenen wie GFP oder Luziferase und dem Oval-
bumingen
oder dem
S-Gen von SARS-Coronavirus, humanem Coronavirus 
MERS-CoV, SARS-CoV-2 (gemäß PEI Projekt Nr. 88.5, An-
zeige vom 5. Februar 2020, Az. IV44-53r30.03.PEI48.13.11)

 – rekombinante, replikationskompetente SARS-CoV-2-Par-
tikel
mit Punktmutationen im für S kodierenden Nukleinsäure-
abschnitt, die zu den Aminosäuresubstitutionen Q498Y 
und P499T führen

2. Ein Projektleiter, ein stellvertretender Projektleiter sowie eine Be-
auftragte für die Biologische Sicherheit (BBS) sind bestellt.

3. Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen und ist mit der nach-
folgenden Rechtsbehelfsbelehrung versehen:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Darmstadt erhoben 
werden.

Gießen, den 16. September 2020

Regierungspräsidium Gießen
IV44-53r30.03.PEI13.11.10
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Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Natur-
schutzgebiet „Goldbergsee“

Vom 4. September 2020

Aufgrund der §§ 22 und 23 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), in Verbindung mit § 12 Abs. 1 
und 2 Nr. 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundes-
naturschutzgesetz vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 314), wird 
nach Beteiligung der anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne der § 63 Abs. 2 und § 74 Abs. 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Goldbergsee“ vom 
11. Dezember 1991 (StAnz. S. 2980) wird wie folgt geändert:

Die Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 (Anlage 1 der Verord-
nung) und die Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage 2 
der Verordnung) werden aufgehoben und durch die als Anlagen 1 
und 2 zu dieser Verordnung veröffentlichten Karten ersetzt.

Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, den 4. September 2020

Regierungspräsidium Kassel
gez. Klüber
Regierungspräsident
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Anerkennung der Cicero Familienstiftung MMXX mit Sitz 
in Brechen als rechtsfähige Familienstiftung des bürger-
lichen Rechts

Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 3 des Hessi-
schen Stiftungsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung habe ich 
die mit Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung vom 18. Juli 2020 
errichtete Cicero Familienstif tung MMXX mit Sitz in Brechen 
durch Stiftungsurkunde vom 11. September 2020 als rechtsfähige 
Familienstiftung anerkannt.

Gießen, den 11. September 2020

Regierungspräsidium Gießen
RPGI-21-25d0411/23-2020
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Topographische Karte 1 : 25000, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)

Anlage 1

Regierungspräsidium Kassel

– Obere Naturschutzbehörde –

Übersichtskarte als Anlage 1 zur Änderung der Verordnung

über das Naturschutzgebiet „Goldbergsee“

 Naturschutzgebietsgrenze Kassel, 4. September 2020

Maßstab 1 : 25000

gez.

Klüber

Regierungspräsident



Anlage 2

Regierungspräsidium Kassel

– Obere Naturschutzbehörde –

Abgrenzungskarte als Anlage 2 zur Änderung der Verordnung

über das Naturschutzgebiet „Goldbergsee“

NNaturschutzgebietsgrenze Kassel, 4. September 2020
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Maßstab 1 : 5000 gez.
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Kartengrundlagen: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)
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